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Wasserrecht; 
Illerentwicklung Fl.km. 13+600 bis 9+242 Ayer Wehr (AGILE ILLER Maßnahme Nr. 53); 

Antrag auf Planfeststellung durch den Freistaat Bay ern - Wasserwirtschaftsamt Donauwörth und das 
Land Baden-Württemberg - Regierungspräsidium Tübing en vom 10.06.2020 

 
Die o.g. Bekanntmachung liegt diesem Amtsblatt als Anlage 1 bei. 
 
Az. 35-6414.2/2 LABl NU S. 84/2022 
________________________________________________________________________________________ 
 

Amtliche Bekanntmachung des Landratsamtes Neu-Ulm 
- untere Bauaufsichtsbehörde - gemäß Art. 66 Abs. 2  der Bayer. Bauordnung 

 
Das Landratsamt Neu-Ulm - untere Bauaufsichtsbehörde - hat mit dem, diesem Amtsblatt als Anlage 2 beige-
fügten Bescheid vom 23.08.2022, Az. 31-6024.2-20220529, die Baugenehmigung zur Anbau eines Wintergar-
tens auf dem Grundstück FLNr. 422/21 der Gemarkung Vöhringen erteilt. 
 
Die Akten des Baugenehmigungsverfahrens können beim Landratsamt Neu-Ulm, Kantstr. 8, 89231 Neu-Ulm, 
Zimmer 228, bei Frau Prihoda, während der Dienststunden eingesehen werden. Mit dem Tag der Bekanntma-
chung gilt die Zustellung der Baugenehmigung als bewirkt. 
 
Az. 31-6024.2-20220529 LABl NU S. 84/2022 
________________________________________________________________________________________ 
 

Amtliche Bekanntmachung des Landratsamtes Neu-Ulm 
- untere Bauaufsichtsbehörde - gemäß Art. 66 Abs. 2  der Bayer. Bauordnung 

 
Das Landratsamt Neu-Ulm - untere Bauaufsichtsbehörde - hat mit dem, diesem Amtsblatt als Anlage 3 beige-
fügten Bescheid vom 23.08.2022, Az. 31-6024.2-20211013, die Baugenehmigung zur Neubau einer Dreifeld-
sporthalle auf den Grundstücken FI.Nrn. 200/2, 201, 202 der Gemarkung Senden erteilt. 
 
Die Akten des Baugenehmigungsverfahrens können beim Landratsamt Neu-Ulm, Kantstr. 8, 89231 Neu-Ulm, 
Zimmer 236, bei Frau Dankert, während der Dienststunden eingesehen werden. Mit dem Tag der Bekanntma-
chung gilt die Zustellung der Baugenehmigung als bewirkt. 
 
Az. 31-6024.2-20211013 LABl NU S. 84/2022 
________________________________________________________________________________________ 
 

Stellenausschreibung  
 
Der Landkreis Neu-Ulm sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 
 

Sozialpädagogen (m/w/d) 
für den Allgemeinen Sozialen Dienst 

 
im Fachbereich 53 – Jugend und Familie. 
 
Die o.g. Stellenausschreibung liegt diesem Amtsblatt als Anlage 4 bei. 
 
Az. 12 LABl NU S. 84/2022 
________________________________________________________________________________________ 
 

 

Anlage 1 

Anlage 4 

Anlage 2 

Anlage 3 
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Stellenausschreibung  
 
Der Landkreis Neu-Ulm sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 
 

Sekretariatskraft (m/w/d) 
 
für das Verwaltungssekretariat 2. 
 
Die o.g. Stellenausschreibung liegt diesem Amtsblatt als Anlage 5 bei. 
 
Az. 12 LABl NU S. 85/2022 
________________________________________________________________________________________ 
 

Stellenausschreibung  
 
Der Landkreis Neu-Ulm sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Teilzeit (50 %) einen 
 

Sachbearbeiter (m/w/d) im  
Gewerbe- und Gesundheitsrecht 

 
für den Fachbereich 23 – Gewerbe-, Gesundheits- und Veterinärrecht. 
 
Die o.g. Stellenausschreibung liegt diesem Amtsblatt als Anlage 6 bei. 
 
Az. 12 LABl NU S. 85/2022 
 

gez. Franz-Clemens Brechtel, Stellvertreter des Landrats 
________________________________________________________________________________________ 
 

Anlage 6 

Anlage 5 

 



Bekanntmachung 

Wasserrecht; 
Illerentwicklung Fl.km. 13+600 bis 9+242 Ayer Wehr (AGILE ILLER Maßnahme Nr. 53); 
Antrag auf Planfeststellung durch den Freistaat Bayern - Wasserwirtschaftsamt Donau-
wörth und das Land Baden-Württemberg - Regierungspräsidium Tübingen vom 
10.06.2020 

Das Landratsamt Neu-Ulm hat mit Bescheid vom 18.08.2022, Az. 35-6414.2/2, den Plan des 
Freistaates Bayern, vertreten durch das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth und des Landes 
Baden-Württemberg, vertreten durch das Regierungspräsidium Tübingen für die Illerentwick-
lung Fl.km 13+600 bis 9+242 Ayer Wehr (AGILE ILLER Maßnahme Nr. 53) festgestellt. 

Eine Ausfertigung des Bescheides mit Rechtsbehelfsbelehrung und eine Ausfertigung des 
festgestellten Plans liegen im Zeitraum vom 05.09.2022 bis 16.09.2022 (gesetzlich vorge-
schriebene 2 Wochen-Frist) wie folgt während der Dienststunden zur Einsichtnahme aus: 

- Landratsamt Neu-Ulm, Kantstraße 8, 89231 Neu-Ulm, Zimmer 311, 3. OG
- Rathaus der Stadt Senden, Hauptstraße 34, 89250 Senden, Zimmer 1.111, 1. Stock
- Rathaus der Stadt Vöhringen, Hettstedter Platz 1, 89269 Vöhringen, Stadtbauamt,

Zimmer 2.05, II. Stock
- Rathaus der Gemeinde Illerkirchberg, Hauptstraße 49, 89171 Illerkirchberg, Zimmer

106
- Rathaus der Gemeinde Illerrieden, Wochenauer Straße 1, 89186 Illerrieden, Zimmer

2.3

Die Unterlagen sind im selben Zeitraum auf der Homepage des Landkreises Neu-Ulm 
http://www.landkreis.neu-ulm.de Rubrik „Aktuelles - Amtliche Bekanntmachungen“ online ein-
zusehen. 

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid gegenüber den Betroffenen, denen er vom 
Landratsamt Neu-Ulm nicht eigens übermittelt wurde, als zugestellt. 

Landratsamt Neu-Ulm 
Az. 35-6414.2/2 

Anlage 1 zum Kreisamtsblatt Nr. 29 vom 26.08.2022

http://www.landkreis.neu-ulm.de/
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Landratsamt Neu-Ulm Kantstraße 8 . 89231 Neu-Ulm 

Postzustellungsurkunde 
Herrn und Frau 
Helmut Wache 
Carola Wache 
Hirschstraße 20a 
89269 Vöhringen 

IVU Landratsamt Neu-Ulm 

Rechtliche Bauordnung 

Bearbeiter/in: Frau Prihoda 

Zimmer: 228 

Telefon: 0731/7040-31101 

Telefax: 0731/7040-31999 

E-Mail birgit.prihoda@Ira.neu-ulm.de 

Unser Zeichen: 31-6024.2 -20220529 

Datum 23.08.2022 

Bauvorhaben: Anbau eines Wintergartens 
Bauort: Grundstück FI.Nr. 422/21 der Gemarkung Vöhringen 

Zum Antrag vom 23.05.2022, eingegangen beim Landratsamt Neu-Ulm am 30.06.2022. 

Das Landratsamt Neu-Ulm erlässt folgenden 

Bescheid: 

1. Das Bauvorhaben wird unter den nachstehenden Auflagen genehmigt: 

(...) 

2. Hinweise 

(... ) 

Gründe 

Rechtsbehelfsbelehrunq 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben 
werden bei dem 

Öffnungszeiten: Mo - Mi und Fr 7.30 - 12.30 Uhr 
und Do 7.30- 17.30 Uhr und nach Vereinbarung 
Internet: www.landkreis-nu.de 

Sparkasse Neu-Ulm - Illertissen 
IBAN: DE73 7305 0000 0430 0125 18 
SWIFT-BIC: BYLADEMINUL 

Anlage 2 zum Kreisamtsblatt Nr. 29 vom 26.08.2022



-2 

Bayerischen Verwaltungsgericht in Augsburg, 
Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg, 

Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den 
Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail 
ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch 
einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung 
eine Verfahrensgebühr fällig. 

Prihoda 



Landratsamt Neu-Ulm • Kantstraße 8. 89231 Neu-Ulm 

Gegen Empfangsbekenntnis 
Stadt Senden 
vertr. durch 1. Bgm. Claudia Schäfer-
Rudolf 
Hauptstraße 34 
89250 Senden 

IW Landratsamt Neu-Ulm 

Rechtliche Bauordnung 

Bearbeiter/in: 

Zimmer: 

Telefon: 
Telefax: 

E-Mail 

Unser Zeichen: 

Datum 

Frau Dankert 

236 
0731/7040-31104 

0731/7040-31999 
tina.dankert@lra.neu-ulm.de 

31-6024.2-20211013 

23.08.2022 

Bauvorhaben: Neubau einer Dreifeldsporthalle 
Bauort: Grundstücke FI.Nrn. 200/2, 201, 202 der Gemarkung Senden 

Zum Antrag vom 13.12.2021, eingegangen beim Landratsamt Neu-Ulm am 20.12.2021. 

Das Landratsamt Neu-Ulm erlässt folgenden 

Bescheid: 

1. Das Bauvorhaben wird unter den nachstehenden Auflagen genehmigt: 

1.1. Die Baumaßnahme ist gemäß den genehmigten Bauvorlagen auszuführen. 
Eventuelle Prüfungseintragungen sind zu beachten. 

Gründe

Öffnungszeiten: Mo - Mi und Fr 7.30 -12.30 Uhr 
und Do 7.30- 17.30 Uhr und nach Vereinbarung 
Internet: www.landkreis-nu.de 

Sparkasse Neu-Ulm - Illertissen 
IBAN: DE73 7305 0000 0430 0125 18 
SWIFT-BIG: BYLADEM1 NUL 

Anlage 3 zum Kreisamtsblatt Nr. 29 vom 26.08.2022
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Rechtsbehelfsbelehrunq

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben 
werden bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht in Augsburg, 
Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg, 

Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrunq 

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den 
Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail 
ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch 
einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung 
eine Verfahrensgebühr fällig. 

Dankert 



Anlage 4 zum Kreisamtsblatt Nr. 29 vom 26.08.2022



Anlage 5 zum Kreisamtsblatt Nr. 29 vom 26.08.2022



Anlage 6 zum Kreisamtsblatt Nr. 29 vom 26.08.2022
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